
ıtteilungen
a O”98  itteilungen  \  kläfte sich für finzuständig, da die Ehe in M  kailyan(‘i > gescillossen  und die Frau daselbst einen Wohnsitz hat, zumal nach Art. 34  ©  des italienischen Konkordates die staatliche Scheidung kirch-  _ licherseits anerkannt ist und die geschiedene Frau nach can. 93,  $ 2, ein wahres Domizil in Mailand besitzt. Die angerufene Sa-  kramentenkongregation, 15. November 1935; erklärte, daß :auf  Grund des legalen Domizils das österreichische Ehegericht zu-  ständig sei. Auf die Einwendung, daß im italienischen Konkor-  dat die staatliche Ehescheidung kirchlicherseits anerkannt sei,  wurde erwidert, daß die Scheidung vor dem Konkordat erfolgt  sei und das Konkordat keine rückwirkende Kraft habe.  Zusam-  menfassend kann gesagt werden: Die Signatura anerkennt das  legale Domizil nicht als Kompetenzgrund, während die Sakra-  mentenkongregation die entgegengesetzte Meinung vertritt,  Die  Meinungsverschiedenheit wird schwinden, wenn man mit dem  Grundsatz, daß die Interpretationskommission zur. authentischen  Auslegung des Kodex berufen ist, Ernst macht.  Graz.  FProf. Dr Joh, Haring.  * (Die kirchliche Umlagegebühr in den Öösterreichischen  Diözesen.) In manchen Diözesen besteht seit langer Zeit die  Gepflogenheit, anläßlich der Vorlage der Kirchenrechnung von  den Bruttoeinnahmen , der Kirche eine Abgabe, genannt Umlage-  gebühr, einzuheben.  Ursprünglich war diese Abgabe als eine  Gebühr für die Revision der Kirchenrechnung gedacht, nahm  aber im Laufe der Zeit die Form einer Kirchensteuer an. Es  wurde nun die Frage gestellt, ob sich diese Abgabe durch die  Bestimmungen des Kodex rechtfertigen läßt. — Can. 1507, $ 1,  bestimmt, daß das Provinzialkonzil, bezw. eine Bischofskon-  ferenz der Kirchenprovinz Taxen anläßlich der Vornahme von  Jurisdiktionsakten festsetzen kann.  Doch bedarf dieser Be-  schluß der Genehmigung des Apostolischen Stuhles.  Die Re-  vision der Kirchenrechnung ist unzweifelhaft ein Jurisdiktions-  akt und ist daher die Festsetzung einer Taxe möglich. Als  eigentliche kirchliche Steuern kommen in Betracht: die Semi-  narsteuer (can. 1355 f., höchstens 5% des überschüssigen Be-  nefizial- und Kircheneinkommens), die Liebessteuer (can. 1505,  bei außergewöhnlichen dringenden Anlässen) und die allgemeine  Kirchensteuer (can. 1496). Während in den Diözesen des Deut-  schen Reiches die Kirchensteuerfrage bereits geregelt ist, bedarf  1933  Art. XIV des österreichischen Konkordates vom 5. Juni  noch der näheren Durchführung.  Graz.  Prof. Dr Joh. Haring.  ‚ - (Abgaben der Ordensprovinzen an das Generalat.) Über  dieses Thema referiert Prof. Dr Wenner (Paderborn, in „Theolo-klärte sich für unzuständié, da die Ehe 1n Mailand geschlossen

und dıe TAau daselbst einen Wohnsıiıtz hat, zumal ach Art

8 des ıtahlhenıschen Konkordates die staatlıche Scheidung kıirch-
Jicherseits anerkannt ist und die geschıedene Tau ach Can 93,

Z eın wahres Domizıil in Maıland besıtzt. Die angerufene Sa-
kramentenkongregation, November 1939, erklärte, daß quf
Grund des egalen Domuizils das Osterreichıiısche Ehegericht L  -

ständıg sSe1l Auf die Fınwendung, daß 1m ıtalhenıschen Konkor-
dat dıe staatlıche Lhescheıidung kirchlicherseits anerkannt sel,
wurde erwıdert, daß dıe Scheidung VO  va dem onkordat erfolgt
sSEI und das Konkordat keine ruckwirkende T3 habe Zusam-
menfassend kann gesagt werden: Die Sıgnatura anerkennt das
Jegale Domauzıl nıcht als Kompetenzgrund, während dıiıe akra-
mentenkongregation die entigegengesetzte Meinung vertritt. DIie
Meinungsverschiedenheıt wIrd schwinden, WEeEeINnNn inNna mıiıt dem
Gründsätz, daß die Interpretationskommission W authentischen
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FAaz: FTOT Dr Joh Haring
(Die kırchliche Umlagegebühr in den sterreichischen

DiGzesen.) In manchen Diıözesen besteht seıt Janger eit die
Gepdlogenheıt, anläßlich der Vorlage der Kırchenrechnung VOI)
den Bruttoeinnahmen der Kırche ıne Abgabe, genannt Umlage-
gebühr, einzuheben. Ursprünglich Wa  — diese Abgabe als eine
Gebuühr für die Revısıon der Kırchenrechnung edacht, nahm
aber 1m Laufe der eıt die Form einer Kirchensteuer Es
wurde NUu die ra estellt, oh sıch diese Abgabe durch dıe
Bestimmungen des Kodex rechtfertigen 1äßt Can 1507, 1,
hestimmt, daß das Provınzlıalkonzil, DezwW. eine Bischofskon-
ferenz der Kiırchenprovinz ]axen anläßlıch der Vornahme VOLI
Jurisdiktionsakten festsetzen annn Doch bedarf dieser Be-
schluß der Genehmigung des Apostolischen tuhles DIie Re-
vision der Kırchenrechnung 1st unzweifelhaft eın Jurisdiktions-
akt und ıst daher die Festsetzung einer JTaxe möglich Als
eigentliche kırchliche Steuern kommen ın Betracht: dıe Sem1-
narsteuer (can. 1359 D höchstens 5% des überschussıgen Be-
nefizlal- und Kircheneinkommens), die Liebessteuer (can. 1505.
beIl außergewöhnlichen dringenden nlässen) und die allgemeıne
Kırchensteuer (can. 1496 ährend ıIn den Diözesen des Deut-
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noch der näheren Durchführung.

TAaz Prof. Dr Joh Harıng
(Abgaben der OrdenSprovinzen das G(reneralat.) Über

dieses Thema referiert Prof. Dr W enner (Paderborn, in ,,  eolo-



itteilungen.
—.  N und Glaube‘“, 1936, 84)  In vielen relıgı1ösen Genbssenschaf-
ten besteht cdıie Gepflogenheit, daß dıie einzelnen Proviıinzen für

}dIE Zwecke der Gesamtheit gewl1SsSse Abgaben elisten. Manchmal
ist diese Pilicht ormell In den Konstitutionen festgelegt un
wITd ann in den Generalkapiteln näher umschrieben. Nun ent-
stand die Frage, welcher Art diese Verpflichtung sel. Auf diese
‚rag antwortete dıie Kelig1i0senkongregation Oktober
1939, Nr 1638 95  1€ Cong Rel erklärt hiemit, daß 1n der Kon-
sregatıon der Schwestern mıt dem Mutterhause 1n dıe VON
deren und Generalkapitel unterm 31 August 1926, eZwWwW
253 August 19392 für die einzelnen Provinzen vereinbarte, das
Generalat rıchtende Abgabe VO 10% der jJährlichen Brutto-
einnahmen keine Rechtsforderung des Generalates die Pro-
vinzen darstellt und daß diese Abgabe nıcht einklagbar 1st, daß
C555 sıch vielmehr Jediglıch uwendungen handelt, die ohne
Zwang ach bestem Können aus Pıetät geleıistet werden.‘“

TT Prof Dr Joh Haring.

(Die rein kirchlichen hen des H<  sterreichischen Konkor-
dates,) Art VIE I: des öOsterreichischen kKonkordates erkennt
‚„.den ema dem kanonıschen Rechte geschlossenen en die
bürgerlichen Wırkungen zZu  .. Diese allgemeıine Formulierung
erhielt aber durch das staatlıche Durchführungsgesetz VO

Maı 1934, B.-G.-Bl LE Nr Ö, ıne EFinschränkung. Es kom-
dıe bürgerlichen Rechtswirkungen 1U  — Ehen Z die VO

einem Priıester der katholischen Kirche gemä. dem kanonıschen
Rechte geschlossen wurden, WeNN S1e ın das Eheregıister einge-
tragen worden sınd. Die Kıntragung aber hat zZzu unterbleıben,
WeNnn der Ehe das staatlıche Hindernis des hebandes, der Miın-
derjJährıgkeit oder Entmündigung entgegensteht. Da Kırche un
Staat verschiedene Auffassungen uber den Begr11T des Ehebandes
haben und dıe Kirche die ınderJährigkeit nıcht qals dirimie-
rendes LEihehinderniıs wertet, sınd TOTLZ des Konkordates
kirchliche Ehen, denen die bürgerlichen ırkungen versagt ble1i-
ben, möglıch Die rühere Osterreichische Gesetzgebung verbot
die Irauung VO Personen, denen eın staatlıches Hındernis ent-
gegenstand (a G.- 78) Das zıtierte Gesetz VO Maı 1934,

2’ Abs 27 1aßt aber einen kırchlichen Eheabschluß ohne bur-
gerliche Wirkungen Z trotzdem daß eines der TrTel staatlıchen
Hindernisse besteht. Dadurch wurde der Begriff der rein kırch-
lichen Ehen geschaffen. Es geht aber nıcht A diesen Begr1f
Z erweiıtern. Es g1ibt Personen, die bei Eheabschluß gewI1isse
Bezüge (Pensionen) oder e  ihre ellung verlieren. Soll 1Un die-
SCn Personen der SC einer NUu kırc.  ıchen Ehe kirch-
lıcherseits ewilligt werden? Abgesehen davon, daß 1es ıne


